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Geltungsbereich
Der Kodex gilt für alle Aktivitäten der Bitburger Braugruppe, die wir zur Vermarktung von Bieren mit mehr als 
0,5 Volumenprozent Alkohol durchführen. Dazu zählen Markenwerbung, Maßnahmen zur Markeneinführung, 
Marken-Websites, Verkaufsförderungsmaßnahmen im Handel und in der Gastronomie, Verpackung und Eti-
kettierung, Veranstaltungen, Verbraucher-PR und Sponsoring. 

Verantwortungsvoller Konsum
Wir sind davon überzeugt, dass ein verantwortungsbewusster Konsum von Bier Teil einer gesunden und aus-
gewogenen Lebensweise sein kann. Dies spiegelt sich in der Vermarktung unserer Produkte wider, die ganz auf 
den verantwortungsbewussten Konsum ausgerichtet ist.  

1.	 �Wir stellen keine Situationen dar, in denen Bier exzessiv oder verantwortungslos konsumiert wird. Darüber 
hinaus deuten wir auch nicht an, dass solches Verhalten akzeptabel ist. 

2.	 �Alkoholabstinenz oder moderaten Konsum von Bier stellen wir nicht in Frage. 
3.	 �Wir bilden keinen Bierkonsum während der Schwangerschaft ab, unsere Werbemaßnahmen richten sich 

nicht an schwangere Frauen.
4.	 �Wir stellen keine Verbindung zwischen gewalttätigem, unsozialem oder maßlosem Verhalten und dem 

Konsum von Bier her. 
5.	 �Unsere Promotionmaßnahmen zielen nicht darauf ab, den verantwortungslosen Bierkonsum zu fördern. 

Wir sponsern keine Promotions mit Trinkwettbewerben, bei denen Schnelligkeit belohnt wird oder enorme 
Mengen von Alkohol innerhalb einer kurzen Zeit konsumiert werden müssen. 

6.	 �Alle unsere Marken-Websites enthalten das Bekenntnis und den Aufruf zu einem verantwortungsvollen 
Konsum von Bier. 
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Die Markenwerbung der Bitburger Braugruppe richtet sich ausschließlich an Personen über dem gesetzlichen 
Mindestalter für den Konsum von Bier. Folgende Maßnahmen unterstützen dies. 

1.	� Wir setzen keine Symbole, Bilder, Objekte, Zeichentrickfiguren, Personen, Musik oder Sprache ein, die sich 
mehrheitlich an Kinder oder Jugendliche unter dem gesetzlichen Mindestalter für den Konsum von Bier 
richten. 

2.	� Alle Personen, die in unserer Markenwerbung gezeigt werden, müssen das gesetzliche Mindestalter für den 
Konsum von Bier – auch vom optischen Eindruck her – erreicht haben. Dies gilt auch für den Einsatz von 
Promotionteams. 

3.	� Wir werben nicht in solchen Medien, deren redaktionelle Ansprache sich überwiegend an Zielgruppen 
unter dem gesetzlichen Mindestalter für den Konsum von Bier richtet. Diese Richtlinie ist auch für unsere 
Agenturen und Einkäufer verbindlich.

4.	� Wir treten bei keiner Veranstaltung werblich in Erscheinung, bei der die Mehrheit der Besucher das gesetz-
liche Mindestalter zum Konsum von Bier noch nicht erreicht hat.

5.	� Unsere Markenlogos werden nicht auf Kinderbekleidung oder auf Gegenständen und Materialien einge-
setzt, deren Zielgruppe der Erwartung nach unter dem gesetzlichen Mindestalter für den Konsum von Bier 
liegt. 

6.	� Sampling- oder Promotionmaßnahmen richten sich nicht an solche Personen, die das gesetzliche Min-
destalter für den Konsum von Bier noch nicht erreicht haben. Unsere Promotionteams sind angehalten, im 
Zweifel Altersnachweise anzufordern und Minderjährigen den Ausschank von Bier zu verweigern.  

7.	� Wir bieten bei von uns gesponserten Veranstaltungen alkoholfreie Getränke für Personen an, die das ge-
setzliche Mindestalter für den Konsum von Bier noch nicht erreicht haben oder auf den Konsum von Bier 
verzichten möchten. 

8.	� Alle unsere Websites und andere Verkaufsaktivitäten im Internet verlangen eine Bestätigung dafür, dass 
Besucher der Websites das gesetzliche Mindestalter für den Konsum von Bier erreicht haben. 

Kinder und Jugendliche unter dem  
gesetzlichen Mindestalter für den  
Konsum von Bier
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Alkoholkonsum und potenziell  
gefährliche Tätigkeiten 
1.	� Wir stellen den Konsum von Bier nicht in direktem Zusammenhang mit Aktivitäten oder Orten dar, die 

ein Gefahrenpotenzial darstellen, so zum Beispiel dem Führen von Fahrzeugen oder der Bedienung von 
Maschinen. Darüber hinaus ermutigen wir nicht zum Führen von Fahrzeugen nach dem Konsum von Bier 
und entschuldigen dies auch nicht. 

2.	� Zwischen dem Erfolg einer potenziell gefährlichen Aktivität und dem Konsum von Bier stellen wir keinen 
direkten Zusammenhang her. Situationen, in denen ein Teilnehmer im Anschluss an diese Aktivität eines 
unserer Biere konsumiert, sind davon ausgenommen. 

Alkoholkonsum und  
kritische Assoziationen
Verantwortungsvollen Konsum von Bier verbindet die Mehrheit der Verbraucher mit Geselligkeit und Freund-
schaft. Bei der Vermarktung unserer Biere gelten allerdings folgende Richtlinien:

1.	� Unsere Markenwerbung impliziert nicht, dass der Konsum von Bier Voraussetzung für soziale Akzeptanz 
oder gesellschaftlichen bzw. finanziellen Erfolg ist. 

2.	� Unsere Markenwerbung stellt persönlichen, sportlichen, sexuellen oder beruflichen Erfolg nicht als Konse-
quenz von Bierkonsum dar.  
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Einhaltung des Kodex
Die Einhaltung des Kodex ist für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere Dienstleister verbind-
lich und eine der wichtigsten Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Geschäftsführung und der Marketing-
Direktoren der Bitburger Braugruppe. 

Es wird ein Einhaltungsverfahren festgelegt, um sicherzustellen, dass dem Kodex Folge geleistet wird.

Für alle Marketing-, Werbe- und Verkaufsförderungsmaßnahmen in Handel und Gastronomie ist die Freigabe 
entsprechend dem Kodex erforderlich. Dies gilt auch für Maßnahmen zur Markeneinführung, Marktforschung, 
Verbraucher-PR, Consumer Marketing und alle weiteren Aktivitäten, die wir zur Vermarktung unserer Biere 
durchführen. 

Alle für uns tätigen Agenturen, Institute, Einkäufer und externen Berater erhalten als Bestandteil ihres Briefings 
den Kodex und müssen sich dazu verpflichten, die aufgeführten Leitlinien im Rahmen ihrer Tätigkeit einzu-
halten. 

Alle Mitarbeiter erhalten im Rahmen ihrer Einarbeitung eine Einweisung zum richtigen Umgang mit dem 
Kodex. Diese wird regelmäßig aufgefrischt.

Dieser Kodex tritt mit dem 1. Januar 2008 in Kraft. 
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